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Gestaltungssatzung für die historischen Holzhäuser 
der Stadt Ludwigsfelde 

 
Aufgrund des § 5 Abs. 1 und 2 der Gemeindeordnung für das Land Brandenburg (GO) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 10. Oktober 2001 (GVBl. I S. 154), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 22. Juni 2005 (GVBl. I S. 210), in Verbindung mit § 81 Abs. 1 der Brandenburgischen 
Bauordnung (BbgBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Juli 2003 (GVBl. I S. 210), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes zur Änderung der Brandenburgischen Bauordnung vom 28. 
Juni 2006 (GVBl. I S. 74) hat die Stadtverordnetenversammlung Ludwigsfelde in ihrer Sitzung am 
13.11.2007 folgende Satzung beschlossen: 
 
 
 

Präambel 
 
(1) Ziel dieser Gestaltungssatzung ist es, die notwendigen Veränderungen und Erneuerungen der 
Bausubstanz mit der besonderen Eigenart und Geschlossenheit der ursprünglichen Siedlungsgestalt 
in Einklang zu bringen. Die Holzhaussiedlung stellt bis heute ein wichtiges Beispiel für eine 
Angestelltensiedlung aus der Zeit des 2. Weltkrieges dar. Der zunehmend festzustellende Verlust des 
charakteristischen Ortsbildes soll durch die unter Teil B dieser Satzung getroffenen Vorgaben zur 
Gestaltung der Holzhäuser verhindert werden. Die Gestaltungsvorgaben orientieren sich am 
Originalzustand der Häuser, der im „Siedlungshistorisch-planerischen Gutachten“ (1995) über die 
Holzhaussiedlung Ludwigsfelde festgehalten ist. 
 
(2) Die Gestaltungsvorgaben beziehen sich im wesentlichen auf folgenden Merkmale: Die 
überwiegende Zahl der Siedlungshäuser verfügt über einen ca. 5 m tiefen Vorgarten sowie einen 
neben und hinter der Haushälfte liegenden Gartenbereich. Die Holzhäuser sind als traufständige, 
eingeschossige, unterkellerte Doppelhäuser mit ca. 70 m² Grundfläche errichtet worden. Für 19, 
wegen des hohen Grundwasserstandes nicht unterkellerte Gebäude, wurden im hinteren 
Gartenbereich an der seitlichen Grundstücksgrenze 30 m² große Waschhäuser errichtet, die heute 
überwiegend als Lagerraum dienen. Die Außenhülle der Haupthäuser wird im Wesentlichen durch die 
schwarz-braune Holzverschalung, die weißen Fenster mit grünen Läden und das steile Satteldach mit 
seiner wegen der S-förmigen Hohlfalzziegel markanten Rippenstruktur und den abgeschleppten 
Gauben geprägt. 
 
 
 
 
 

 
Holzhaus im Originalzustand 
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Teil A - Geltungsbereich 
 

§ 1  
Räumlicher Geltungsbereich 

 
Der räumliche Geltungsbereich umfasst die folgenden Straßen und Grundstücke der Flur 3 
(Jahnstraße) und Flur 11 (übrige Straßen) der Gemarkung Ludwigsfelde:  
 
 
Straße Haus- 

Nr. 
Flstk- 
Nr. 

 Straße Haus- 
Nr. 

Flstk-
Nr. 

 Straße Haus-
Nr. 

Flstk- 
Nr. 

81 (tlw.)  Margeritenweg 11 61 Margeritenweg 23 76 Margeritenweg (Verkehrsfläche) 
Margeritenweg (Verkehrsfläche) 59  Margeritenweg 12 84 Margeritenweg 24 90 
Margeritenweg 1 66  Margeritenweg 13 60 Margeritenweg 25 75 
Margeritenweg 2 52  Margeritenweg 14 85 Margeritenweg 26 91 
Margeritenweg 3 65  Margeritenweg 15 80 Margeritenweg 27 74 
Margeritenweg 4 53  Margeritenweg 16 86 Margeritenweg 29 73 
Margeritenweg 5 64  Margeritenweg 17 79 Margeritenweg 31 72 
Margeritenweg 6 54  Margeritenweg 18 87 Margeritenweg 33 71 
Margeritenweg 7 63  Margeritenweg 19 78    
Margeritenweg 8 55  Margeritenweg 20 88    
Margeritenweg 9 62  Margeritenweg 21 77    
Margeritenweg 10 56  Margeritenweg 22 89    
W.-Rathenau-Str. (Verkehrsfläche) 7 (tlw.)  W.-Rathenau-Str. (Verkehrsfläche) 22 W.-Rathenau-Straße 55 184  
W.-Rathenau-Str. (Verkehrsfläche) 15  W.-Rathenau-Str. (Verkehrsfläche) 29 W.-Rathenau-Straße 56 20 
W.-Rathenau-Str. (Verkehrsfläche) 69  W.-Rathenau-Str. (Verkehrsfläche) 36 W.-Rathenau-Straße 57 191
W.-Rathenau-Str. (Verkehrsfläche) 196  W.-Rathenau-Straße 31 141 W.-Rathenau-Straße 58 17 
W.-Rathenau-Straße 1 82  W.-Rathenau-Straße 32 34  W.-Rathenau-Straße 59 192
W.-Rathenau-Straße 3 83  W.-Rathenau-Straße 33 148  W.-Rathenau-Straße 60 16 
W.-Rathenau-Straße 5 103  W.-Rathenau-Straße 34 31  W.-Rathenau-Straße 61 193
W.-Rathenau-Straße 7 104  W.-Rathenau-Straße 35 149  W.-Rathenau-Straße 62 14 
W.-Rathenau-Straße 9 115  W.-Rathenau-Straße 36 30  W.-Rathenau-Straße 63 194
W.-Rathenau-Straße 10 58  W.-Rathenau-Straße 37 150  W.-Rathenau-Straße 64 13 
W.-Rathenau-Straße 11 116  W.-Rathenau-Straße 38 32  W.-Rathenau-Straße 66 11 
W.-Rathenau-Straße 12 57  W.-Rathenau-Straße 39 151  W.-Rathenau-Straße 68 10 
W.-Rathenau-Straße 13 118  W.-Rathenau-Straße 40 26  W.-Rathenau-Straße 70 6; 3/3
W.-Rathenau-Straße 14 48  W.-Rathenau-Straße 41 152  W.-Rathenau-Straße 72 5 
W.-Rathenau-Straße 15 119  W.-Rathenau-Straße 42 28  W.-Rathenau-Straße 74 218
W.-Rathenau-Straße 16 47  W.-Rathenau-Straße 43 153  W.-Rathenau-Straße 76 217
W.-Rathenau-Straße 17; 19 128  W.-Rathenau-Straße 44 27  W.-Rathenau-Straße 78 215
W.-Rathenau-Straße 18 45  W.-Rathenau-Straße 45 179;  W.-Rathenau-Straße 80 214
W.-Rathenau-Straße 20 44    261  W.-Rathenau-Straße 82 210
W.-Rathenau-Straße 21; 23 130/2  W.-Rathenau-Straße 46 24  W.-Rathenau-Straße 84 209
W.-Rathenau-Straße 22 38  W.-Rathenau-Straße 47 180;  W.-Rathenau-Straße 86 208
W.-Rathenau-Straße 24 37    262  W.-Rathenau-Straße 88 207
W.-Rathenau-Straße 25 137  W.-Rathenau-Straße 48 23  W.-Rathenau-Straße 90 202
W.-Rathenau-Straße 26 39  W.-Rathenau-Straße 49 181  W.-Rathenau-Straße 92 201
W.-Rathenau-Straße 27 138  W.-Rathenau-Straße 50 25  W.-Rathenau-Straße 94 200
W.-Rathenau-Straße 28 33  W.-Rathenau-Straße 51 182  W.-Rathenau-Straße 96 199
W.-Rathenau-Straße 29 140  W.-Rathenau-Straße 52 19  W.-Rathenau-Straße 98 198
W.-Rathenau-Straße 30 35  W.-Rathenau-Straße 53 183 W.-Rathenau-Straße 100 197
    W.-Rathenau-Straße 54 21    
Blumenweg (Verkehrsfläche) 102  Blumenweg 7 101 Blumenweg 15 97 
Blumenweg (Verkehrsfläche) 46  Blumenweg 8 105 Blumenweg 16 109
Blumenweg 1 51  Blumenweg 9 100  Blumenweg 17 96 
Blumenweg 2 41  Blumenweg 10 106  Blumenweg  18 110
Blumenweg 3 50  Blumenweg 11 99  Blumenweg 19 95 
Blumenweg 4 42  Blumenweg 12 107  Blumenweg 21 94 
Blumenweg 5 49  Blumenweg 13 98 Blumenweg 23 93 
Blumenweg 6 43  Blumenweg 14 108 Blumenweg 25 92 
Rotdornweg (Verkehrsfläche) 117  Rotdornweg 3 113 Rotdornweg 6 122
Rotdornweg 1 114  Rotdornweg 4 121 Rotdornweg 7 111
Rotdornweg 2 120  Rotdornweg 5 112 Rotdornweg 8 123
Wacholderweg (Verkehrsfläche) 129  Wacholderweg 3 126 Wacholderweg 7 124
Wacholderweg 1 127  Wacholderweg 5 125 Wacholderweg 8 132
Wacholderweg 2; 4 130/1  Wacholderweg 6 131    
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Straße Haus- 
Nr. 

Flstk- 
Nr. 

 Straße Haus- 
Nr. 

Flstk-
Nr. 

 Straße Haus-
Nr. 

Flstk- 
Nr. 

Jasminweg (Verkehrsfläche) 139  Jasminweg 3 135 Jasminweg 7 133
Jasminweg 1 136  Jasminweg 4 143    
Jasminweg 2 142  Jasminweg 5 134    
Taubenstraße / Im Bogen    Taubenstraße  11 189 Taubenstraße  50 186
 (Verkehrsfläche)  188/1(tlw.)  Taubenstraße  13 190 Taubenstraße  52 185
Im Bogen  1 203  Im Bogen 3 204    
Im Bogen 2 206  Im Bogen 4 205    
Rosenweg (Verkehrsfläche) 154  Rosenweg 11 160 Rosenweg 33 171
Rosenweg (Verkehrsfläche) 216  Rosenweg 12 220 Rosenweg 35 172
Rosenweg 1 155  Rosenweg 13 161 Rosenweg 37 173
Rosenweg 2 144  Rosenweg 15 162 Rosenweg 39 174
Rosenweg 3 156  Rosenweg 17 163 Rosenweg 41 175
Rosenweg 4 145  Rosenweg 19 164 Rosenweg 43 176
Rosenweg 5 157  Rosenweg 21 165 Rosenweg 45 177
Rosenweg 6 146  Rosenweg 23 166 Rosenweg  47 178;
Rosenweg 7 158  Rosenweg 25 167   263
Rosenweg 8 147  Rosenweg 27 168 Rosenweg 49 213
Rosenweg 9 159  Rosenweg 29 169 Rosenweg 51 212
Rosenweg 10 219  Rosenweg 31 170    
Jahnstraße 2 300  Jahnstraße 10 304 Jahnstraße 18 308
Jahnstraße 4 301  Jahnstraße 12 305 Jahnstraße 20 309
Jahnstraße 6 302  Jahnstraße 14 306    
Jahnstraße 8 303  Jahnstraße 16 307    
 
 
 
 

 
 
Lageplan des örtlichen Geltungsbereichs 
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§ 2  
Sachlicher Geltungsbereich 

 
(1) Diese Satzung gilt ausschließlich für die als Doppelhäuser errichteten Holzhäuser und ihre am 
Giebel errichteten Anbauten. 

 
(2) Bestimmungen und Anforderungen aufgrund des Brandenburgischen Denkmalschutzgesetzes 
gehen den Bestimmungen dieser Satzung vor. 
 
 

Teil B - Gestaltungsvorschriften 
 

§ 3 
Außenwände / Fassade 

 
(1) Die Fassadenverkleidung ist in senkrechter, ca. 12 cm breiter Holzverschalung in schwarz-
braunem Holzschutzanstrichmittel (RAL 8022) auszuführen. 
 
(2) Eine Verschieferung der Fassade ist nur im Giebeldreieck zulässig. Als Giebeldreieck ist die 
Fläche definiert, die zwischen First und dem horizontalen Gestaltungselement in Höhe der Fußpfetten, 
Trennung zwischen Erdgeschoss und Obergeschoss, liegt. Als Schiefermaterial ist nur natürlicher 
Schiefer und Schieferimitat in dunkelgrauer bis schwarzer Farbe zulässig. 
 

 
 

§ 4 
Dachdeckung  

 
Dachdeckungen sind mit rot bis rotbraunen Ziegeln oder Dachsteinen auszuführen. 
 
 

§ 5 
Dachgauben 

 
(1) Zulässig sind ausschließlich Schleppgauben als Einzel- oder Doppelgaube bzw. als Gaubenband 
mit ein- oder zweiflügligen Fenstern wie vorgegeben. Die Vorgaben beziehen sich nur auf die der 
Straße zugewandten Dachflächen und beziehen sich auf die Dachfläche einer Doppelhaushälfte. 
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Verlängerung von Einzelgauben nach unten um maximal 0,25m, Fenstergröße ca. 0,95m x 0,95m. 
 

Eine Verbreiterung bzw. Verlängerung der Doppelgauben. Gaubenbreite maximal 2,0m, 
Einzelfenster ca. 0,95m x 0,70m oder Einzelfenster ca. 0,95m x 0,95m. 

 
 

 
Eine Verbreiterung bzw. Verlängerung zum Gaubenband. Gaubenband maximal 3,0m breit, 
Einzelfenster ca. 0,95m x 0,70m oder Einzelfenster ca. 0,95m x 0,95m. 

 
(2) Die Farbe der Verschalung und die Verschalung selbst sind entsprechend der übrigen Fassade zu 
gestalten. Alternativ ist eine Verschieferung der Gauben möglich. Als Schiefermaterial ist nur 
natürlicher Schiefer oder Schieferimitat in dunkelgrauer bis schwarzer Farbe zulässig. 
 
 

§ 6 
Dachüberstand / Ortgang / Dachneigung 

 
(1) Der Dachüberstand an der Giebelseite (Ortgang) muss zwischen 0,40m und 0,60m betragen. 
 
(2) Der Dachüberstand an der Längsseite des Hauses (Traufe) darf maximal 0,50m betragen. 
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(3) Die Dachziegel am Ortgang sind mit einem Überstand von 2 - 3 cm zu verlegen und mit einem 
gezahnten Ortgangbrett zu unterfüttern, alternativ ist ein Ortgangziegel zu verwenden und mit einem 
Ortgangbrett zu unterfüttern.  
 
(4) Das Ortgangbrett ist farblich der Fassade anzupassen und mit schwarz-braunem 
Holzschutzanstrichmittel (RAL 8022) zu streichen. Alternativ ist eine Verschieferung des Ortgangbretts 
möglich. Als Schiefermaterial ist nur natürlicher Schiefer und Schieferimitat in dunkelgrauer bis 
schwarzer Farbe zulässig. 
 
(5) Die Satteldächer der Hauptgebäude sind mit einem Neigungswinkel von 50° auszuführen. Die 
Dachgauben sind mit einem Neigungswinkel von 34° auszuführen. 
 
(6) Die Höhe zwischen Oberkante Erdgeschossfußboden und Oberkante First darf 8,0m nicht 
überschreiten.  

 
 

§ 7 
Schornsteine 

 
(1) Schornsteinköpfe sind ausschließlich in gelben oder roten Klinkern auszuführen. Alternativ ist eine 
Verschieferung der Schornsteinköpfe zulässig. Als Schiefermaterial ist nur natürlicher Schiefer und 
Schieferimitat in dunkelgrauer bis schwarzer Farbe zulässig. 
 
(2) Der Abbruch der Schornsteinköpfe, die sich an der Brandwand des Doppelhauses befinden, ist 
aus gestalterischen Gründen nicht gestattet. 
 
 

§ 8 
Eingangsbereich 

 
(1) Die Eingangstür ist mit einem gesprossten Glasfeld und in laubgrüner, seidenmatter Farbe 
(RAL 6002) bzw. in weiß, seidenmatt, auszuführen. 
 
(2) Die äußere Gestaltung des Eingangs wird in  § 11 Anbauten geregelt.  
 
 

§ 9 
Fenster / Fensterläden / Rollläden / Dachaufbauten 

 
(1) Fassadenfenster sind ausschließlich als ein- oder zweiflüglige Einzelfenster mit aufgesetzten 
Sprossen (viergeteilt) in den ursprünglichen Abmessungen von ca. 0,90m x 1,20m (siehe Zeichnung 
„Holzhaus im Originalzustand“) zulässig.  
 
 
(2) Das Spitzbodenfenster im Giebel ist einflüglig, ohne Sprossen und mit den Originalmaßen von 
0,4m x 0,55m auszuführen. 
 
(3) Liegende Dachfenster sind nur auf der der Straße abgewandten Seite des Daches zulässig.  
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(4) Die Fenster- und Terrassentürrahmen inklusive ihrer Sprossen bzw. Fensterkreuze sind mit 
weißer, seidenmatter Farbe zu versehen und mit durchsichtigem, ungetöntem und ungewölbtem 
Klarglas/Isolierglas zu verglasen.  
 
(5) Fensterläden sind als einfache Brettkonstruktionen mit Gratleisten in Holz und mit laubgrünem, 
seidenmattem Farbanstrich (RAL 6002) auszuführen. Abweichend können auch Modelle mit Rahmen 
und Füllung bzw. Jalousiebrettchen verwendet werden. 

 
       Brettkonstruktion                                     Jalousiebrettchen                              Rahmen und Füllung 
 
(6) Außenliegende Rollladenkästen sind in braun-schwarzer Farbe, analog der Fassade, auszuführen. 

 
 

§ 10 
Einfriedungen 

 
Einfriedungen sind als maximal 1,0 m hoher Staketen- bzw. Jägerzaun in Holz auszuführen und in der 
gleichen Farbe wie die Hausfassade zu streichen. Die Einfriedungen sind mit oder ohne Sockel zu 
errichten, wobei die maximale Sockelhöhe 0,30 m, bezogen auf das Straßenniveau, nicht 
überschreiten darf. 
 
 

§ 11 
Anbauten 

 
(1) Anbauten im Sinne dieser Vorschrift sind alle baulichen Veränderungen des Haupthauses, die sich 
auf das äußere Erscheinungsbild und die Grundfläche des Gebäudes auswirken. Für Anbauten gelten 
die Vorgaben zum Haupthaus entsprechend. 

(2) Anbauten am Giebel der Häuser müssen gegenüber dem Haupthaus zurückgesetzt errichtet 
werden. Der Anbau darf nicht die Gesamtbreite des Hauses überdecken; ein Fenster muss erhalten 
bleiben. Im Bereich der Fenster muss der Rücksprung mindestens 2,50m betragen. Im Bereich der 
Eingangstür mindestens 0,25m.  

 

(3) Die Fassade der Giebelanbauten ist in Holz, entsprechend § 3 (1), auszuführen.  

(4) Die Fenster müssen den in § 9 beschriebenen Fassadenfenstern entsprechen. 
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Teil C - Allgemeine Vorschriften 

 
§ 12  

Abweichungen 
 

Von den Festsetzungen der §§ 3 bis 11 dieser Satzung können nach §§ 60 und 61 BbgBO 
Abweichungen zugelassen werden, wenn die Zielsetzung der Satzung nicht gefährdet wird. 
 
 

§ 13 
Ordnungswidrigkeiten 

 
Ordnungswidrig im Sinne von § 79 Abs. 3 Nr. 2 BbgBO handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen 
die Vorschriften dieser Satzung verstößt, also 
 
1. die Vorschriften zur Fassadengestaltung des § 3 (1) bis (2) missachtet, 
 
2. gegen die Vorschriften über die Dachdeckung des § 4 verstößt, 
 
3. Dachgauben abweichend von den Festlegungen in § 5 (1) und (2) gestaltet, 
 
4. die Vorschriften über Dachüberstand / Ortgang / Dachneigung des § 6 (1) bis (6) missachtet, 
 
5. Schornsteine abweichend von § 7 (1) bis (2) gestaltet, 
 
6. gegen die Vorschriften zum Eingangsbereich des § 8 (1) bis (2) verstößt, 
 
7. die Vorschriften über Fenster / Fensterläden / Rollläden / Dachaufbauten des § 9 (1) bis (6) 

missachtet, 
 
8. Einfriedungen abweichend von § 10 gestaltet, 
 
9. die Vorschriften über die Gestaltung der Anbauten des § 11 (2) bis (4) missachtet. 
 
Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß § 79 Abs. 5 BbgBO mit einer Geldbuße bis zu 10.000,00 € 
geahndet werden. 
 
 

Teil D - Schlussvorschrift 
 

§ 14 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung 
über die „Örtlichen Bauvorschriften“ für die Holzhaussiedlung vom 25.06.1992 außer Kraft. 
 
 
Ludwigsfelde, 18.02.2008 
 
 
gez. Frank Gerhard 
Bürgermeister 
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Beschlüsse 
der öffentlichen Sitzung der Stadtverordnetenversammlung Ludwigsfelde vom 05.02.2008 

 
 
Beschluss Nr. 1.504.56/514.08 
Leistung einer außerplanmäßigen Ausgabe zur Rückzahlung von Fördermitteln 
 
Der Bürgermeister wird ermächtigt, zur Rückzahlung von Fördermitteln eine außerplanmäßige 
Ausgabe auf der Haushaltsstelle 63000.981 001 in Höhe von 136.090,19 € zu leisten. 
 
gez. Hans-Erwin Baltrusch 
Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung 
 
 
Beschluss Nr. 1.505.56/512.08 
Beschlussfassung zur Durchführung der Baumaßnahme Zweckgebäude / Tribüne Waldstadion 
und Aufhebung des Sperrvermerks im Haushaltsplan 2008 
 
Der Bürgermeister wird beauftragt, die im Haushaltsplan 2008 veranschlagte Maßnahme „Neubau 
eines Zweckgebäudes mit Tribünenanlage und Tribünenüberdachung im Waldstadion“ durch Mietkauf 
zu folgenden Konditionen zu realisieren: 
 
a) Investitionskostenzuschuss für den Bau:   300.000,- € 
b) Miete für 5 Jahre       98.000,- € pro Jahr 
c) Restkaufpreis nach 5 Jahren            höchstens   1.590.000,- €. 
 
Der Sperrvermerk zur Haushaltsstelle 56100.932000 im Haushalt wird aufgehoben. 
 
Der Bürgermeister wird beauftragt, bis zur Sitzung der Stadtverordnetenversammlung im April 2008 
ein perspektivisch angelegtes Marketingkonzept für den Komplex Waldstadion zu erarbeiten und den 
Ausschüssen zur Beratung und der Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung vorzulegen. 
 
gez. Hans-Erwin Baltrusch 
Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung 
 
 
 

Beschluss 
der nichtöffentlichen Sitzung der Stadtverordnetenversammlung Ludwigsfelde vom 05.02.2008 
 
 
Beschluss Nr. 1.501.56/513.08 
Neubau eines Zweckgebäudes mit Tribünenanlage und Tribünenüberdachung im Waldstadion 
Ludwigsfelde über Mietkaufvertrag 
 
Der Bürgermeister wird beauftragt, den Neubau eines Zweckgebäudes mit Tribünenanlage und 
Tribünenüberdachung im Waldstadion Ludwigsfelde durch Abschluss eines Mietkaufvertrages mit der 
Ciema Handelgesellschaft mbH zu realisieren. Im Falle der Genehmigungspflicht ist eine 
Genehmigung bei der Kommunalaufsicht des Landkreises Teltow-Fläming zu beantragen. 
 
gez. Hans-Erwin Baltrusch 
Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung 
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Beschluss 
der öffentlichen Sitzung des Hauptausschusses der Stadtverordnetenversammlung 

Ludwigsfelde vom 14.02.2008 
 
 
Beschluss Nr. 1.509.HA/515.08 
Umschuldung eines Kredites 
 
Der Bürgermeister wird beauftragt, für einen Kredit, dessen Zinsbindungsfrist am 31.03.2008 ausläuft, 
Vorbereitungen zu dessen Umschuldung oder Prolongation beim derzeitigen Kreditgeber zu treffen. 
Die neue Zinsbindungsfrist ist auf zehn Jahre festzuschreiben. 
Der Bürgermeister wird ermächtigt, den dazu erforderlichen Vertrag abzuschließen, sofern die 
Grundsätze von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit gewahrt sind und als Vertragspartner ein 
renommiertes Kreditinstitut zur Verfügung steht. Der Hauptausschuss ist über das Ergebnis 
umgehend zu informieren. 
 
gez. Hans-Erwin Baltrusch 
Vorsitzender des Hauptausschusses 
 
 

Beschluss 
der nichtöffentlichen Sitzung des Hauptausschusses der Stadtverordnetenversammlung 

Ludwigsfelde vom 14.02.2008 
 
 
Beschluss Nr. 1.508.HA/516.08 
Antrag auf Stundung eines Straßenbaubeitrages für den Ausbau der Brandenburgischen 
Straße 
 
Der Hauptausschuss der Stadtverordnetenversammlung Ludwigsfelde beschließt die Stundung des 
Straßenbaubeitrages i.H.v. 9.926,08 € bis zum 30.12.2008. 
 
gez. Hans-Erwin Baltrusch 
Vorsitzender des Hauptausschusses 
 
 

B e k a n n t m a c h u n g 
 

Am 25.02.2008 findet um 18.00 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Ahrensdorf, Hauptstraße 38, die 
Sitzung des Ortsbeirates Ahrensdorf statt. 
 
Tagesordnung der öffentlichen Sitzung 
 
1.0. Einwohnerfragestunde 
 
2.0. Information zur Durchführung der Baumaßnahme Zweckgebäude/Tribüne Waldstadion 
 
3.0. Entwicklung der Freiwilligen Feuerwehr Ahrensdorf 
 
4.0. Informationen der Ortsbürgermeisterin 
 
An der öffentlichen Sitzung des Ortsbeirates Ahrensdorf kann jedermann teilnehmen. 
 
Ludwigsfelde, 18.02.2008 
 
gez. Frank Gerhard 
Bürgermeister 
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B e k a n n t m a c h u n g 
 

Am 25.02.2008 findet um 19.00 Uhr im Schulungsraum der Feuerwehr Mietgendorf die Sitzung des 
Ortsbeirates Mietgendorf statt. 
 
Tagesordnung der öffentlichen Sitzung 
 
1.0. Einwohnerfragestunde 
 
2.0.  Vorbereitung des Frühjahrsputzes 
 
3.0. Durchführung eines Osterfeuers 
 
4.0. Terminplanung 2008 
 
5.0. Stand der Planung des Dorfgemeinschaftshauses 
 
6.0. Informationen des Ortsbürgermeisters 
 
An der öffentlichen Sitzung des Ortsbeirates Mietgendorf kann jedermann teilnehmen. 
 
Ludwigsfelde, 18.02.2008 
 
gez. Frank Gerhard 
Bürgermeister 
 
 

B e k a n n t m a c h u n g 
 

Am 25.02.2008 findet um 19.30 Uhr im Gemeindehaus Gröben, Gröbener Dorfstraße 12, die Sitzung 
des Ortsbeirates Gröben statt. 
 
Tagesordnung der öffentlichen Sitzung 
 
1.0. Einwohnerfragestunde 
 
2.0. Termin- und Programmplanung Gröbener Dorffest und Adventsfeier 
 
3.0. Planung eines öffentlichen Parkplatzes an der Gröbener Allee 
 
4.0. Informationen und Anfragen des Ortsbürgermeisters 
 
An der öffentlichen Sitzung des Ortsbeirates Gröben kann jedermann teilnehmen. 
 
Ludwigsfelde, 18.02.2008 
 
gez. Frank Gerhard 
Bürgermeister 
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Bekanntmachung anderer Behörden 

 
 
 

Bekanntmachung des Landesamtes für Bauen und Verkehr Hoppegarten 
(Anhörungsbehörde) 

 
 
über die Auslegung von Planunterlagen zur Planfeststellung für den Umbau der 
Anschlussstelle Genshagen, A10, km 70,7 einschließlich Anpassung der A 10 von km 70,254 
bis km 71,000 und der K 7241 von Bau-km 0+000,000 (Abs. 10, km 3,693) bis Bau-km 0+134,125 
(Abs. 10, km 3,559) und von Bau-km 0+009,780 (Abs. 20, km 0,335) bis Bau-km 0+138,000 (Abs. 
20, km 0,207) einschließlich trassenferner landschaftspflegerischer Begleitmaßnahmen in den 
Gemarkungen Genshagen und Löwenbruch (Stadt Ludwigsfelde) sowie Märtensmühle und 
Woltersdorf (Gemeinde Nuthe-Urstromtal) im Landkreis Teltow-Fläming 
 
 
Der Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg, Niederlassung Autobahn, hat für das oben genannte 
Bauvorhaben die Durchführung des Planfeststellungsverfahrens nach § 17a FStrG1 in Verbindung mit 
§ 73 VwVfGBbg2 beantragt. Für das Bauvorhaben einschließlich der landschaftspflegerischen 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen werden Grundstücke in den Gemarkungen Genshagen und 
Löwenbruch beansprucht. Der Plan (Zeichnungen, Erläuterungen sowie die entscheidungserheblichen 
Unterlagen über die Umweltauswirkungen) liegt in der Zeit vom 
 

10. März 2008 bis 09. April 2008 
 

während der  Dienststunden  
 
Montag von 10.00 bis 12.00 Uhr 
Dienstag von 09.00 bis 12.00 Uhr und 
 von 13.00 bis 18.00 Uhr 
Mittwoch von 09.00 bis 12.00 Uhr 
Donnerstag von 09.00 bis 12.00 Uhr und 
 von 13.00 bis 18.00 Uhr 
 
sowie nach telefonischer Vereinbarung (Tel. 03378 – 827213) auch außerhalb dieser Zeiten im 
Rathaus der Stadt Ludwigsfelde, Rathausstraße 3, 14974 Ludwigsfelde, II. Obergeschoss Zimmer 
2.27 (Auslegungsraum) zur allgemeinen Einsichtsnahme aus. 
 
 
 
 
Hinweise: 
 
Jeder, dessen Belange durch das Bauvorhaben berührt werden, kann bis spätestens zwei Wochen 
nach Beendigung der Auslegung, das ist bis zum 23. April 2008, beim Landesamt für Bauen und 
Verkehr, Dezernat 11 - Anhörungsbehörde, Lindenallee 51, 15366 Hoppegarten (Telefon: 03342 / 355 
175, Fax: 03342 / 355 170 oder 03342 / 355 666) oder der Stadt Ludwigsfelde, Rathausstraße 3, 
14974 Ludwigsfelde, Einwendungen gegen den Plan schriftlich oder zur Niederschrift zum 
Aktenzeichen 1132-576.07 erheben. Die Einwendungen müssen den geltend gemachten Belang und 
das Maß ihrer Beeinträchtigungen erkennen lassen. Mit Ablauf dieser Frist sind alle Einwendungen 
ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (§ 17 Abs. 4 S. 1 FStrG in 
Verbindung mit § 73 Abs. 4 S. 3 VwVfGBbg). 
Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Unterschriftslisten unterzeichnet oder in Form 
vervielfältigter gleichlautender Texte eingereicht werden (gleichförmige Eingaben), ist auf jeder mit 
einer Unterschrift versehenen Seite ein Unterzeichner mit Namen, Beruf und Anschrift als Vertreter 
der übrigen Unterzeichner zu bezeichnen. Anderenfalls können diese Einwendungen unberücksichtigt 
bleiben. 
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Rechtzeitig erhobene Einwendungen werden in einem Termin erörtert, der zu gegebener Zeit noch 
ortsüblich bekannt gemacht wird. Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich. Diejenigen, die fristgerecht 
Einwendungen erhoben haben, bzw. bei gleichförmigen Einwendungen der Vertreter, werden von 
dem Termin gesondert benachrichtigt. Sind mehr als 50 Benachrichtigungen vorzunehmen, so können 
diese durch eine öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden. Die Teilnahme an dem 
Erörterungstermin ist den Beteiligten freigestellt. Die Vertretung durch einen Bevollmächtigten ist 
möglich. Die Bevollmächtigung ist durch eine schriftliche Vollmacht nachzuweisen, die der 
Anhörungsbehörde zu den Akten zu geben ist. Bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem 
Erörterungstermin kann auch ohne ihn verhandelt werden. 
Kosten, die durch Einsichtnahme in die Planunterlagen, Erhebung von Einwendungen, Teilnahme am 
Erörterungstermin oder Vertreterbestellung entstehen, werden nicht erstattet. 
Entschädigungsansprüche, soweit über sie nicht in der Planfeststellung dem Grunde nach zu 
entscheiden ist, werden nicht in dem Erörterungstermin, sondern in einem gesonderten 
Entschädigungsverfahren behandelt. 
Über die Einwendungen wird nach Abschluss des Anhörungsverfahrens durch die 
Planfeststellungsbehörde (Ministerium für Infrastruktur und Raumordnung des Landes Brandenburg, 
Henning-von-Tresckow-Str. 2–8, 14467 Potsdam) entschieden. Die Zustellung der Entscheidung 
(Planfeststellungsbeschluss) an die Einwender kann durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt 
werden, wenn mehr als 50 Zustellungen vorzunehmen sind. 
Die Nummern 1, 2, 3, 4 und 6 gelten für die Anhörung der Öffentlichkeit zu den Umweltauswirkungen 
des Bauvorhabens nach § 9 Abs. 1 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung3  

entsprechend. 
Vom Beginn der Auslegung des Planes treten die Anbaubeschränkungen nach § 9 FStrG und die 
Veränderungssperre nach § 9a FStrG in Kraft. Darüber hinaus steht ab diesem Zeitpunkt dem Träger 
der Straßenbaulast ein Vorkaufsrecht an den vom Plan betroffenen Flächen zu (§ 9a Abs. 6 FStrG). 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 FStrG - Bundesfernstraßengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 28.06.2007 (BGBl. I 

S. 1206) 
2 VwVfGBbg - Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Brandenburg in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 09.03.2004 (GVBl. I/04 S. 78)   
3  Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

25.06.2005 (BGBl. I S. 1757); geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 24.06.2005 (BGBl. I S. 
1794) 
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